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KONSOLIDIERTE FASSUNG
 

DES
 

VERTRAGS ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION
 



ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder einzu-
führen,

ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu nach Maßgabe des
Artikels 42 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu
einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte, und so die Identität und Unabhängigkeit Europas zu
stärken, um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger durch
den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestimmungen
dieses Vertrags und des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der die
Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden,
weiterzuführen,

IM HINBLICK auf weitere Schritte, die getan werden müssen, um die europäische Integration
voranzutreiben,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen; sie haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt:

(Aufzählung der Bevollmächtigten nicht wiedergegeben)

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN:
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TITEL I 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN 

Artikel 1 
(ex-Artikel 1 EUV) (1) 

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN untereinander eine EUROPÄISCHE 
UNION (im Folgenden „Union“), der die Mitgliedstaaten Zuständigkeiten zur Verwirklichung ihrer 
gemeinsamen Ziele übertragen. 

Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker 
Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah getroffen werden. 

Grundlage der Union sind dieser Vertrag und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (im Folgenden „Verträge“). Beide Verträge sind rechtlich gleichrangig. Die Union tritt an die Stelle 
der Europäischen Gemeinschaft, deren Rechtsnachfolgerin sie ist. 

(1) Dieser Verweis hat lediglich hinweisenden Charakter. Zur Vertiefung vgl. die Übereinstimmungstabellen für die 
Entsprechung zwischen bisheriger und neuer Nummerierung der Verträge. 



Artikel 7
(ex-Artikel 7 EUV)

(1) Auf begründeten Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments
oder der Europäischen Kommission kann der Rat mit der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder
nach Zustimmung des Europäischen Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer
schwerwiegenden Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht.
Der Rat hört, bevor er eine solche Feststellung trifft, den betroffenen Mitgliedstaat und kann
Empfehlungen an ihn richten, die er nach demselben Verfahren beschließt.

Der Rat überprüft regelmäßig, ob die Gründe, die zu dieser Feststellung geführt haben, noch zutreffen.

(2) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Europäischen Kommission und nach
Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der Europäische Rat einstimmig feststellen, dass eine
schwerwiegende und anhaltende Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte durch einen
Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er den betroffenen Mitgliedstaat zu einer Stellungnahme aufgefordert
hat.

(3) Wurde die Feststellung nach Absatz 2 getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit
beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung der Verträge auf den
betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses
Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er die möglichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung
auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.
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Artikel 6 
(ex-Artikel 6 EUV) 

(1) Die Union erkennt die Rechte, Freiheiten und Grundsätze an, die in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union vom 7. Dezember 2000 in der am 12. Dezember 2007 in Straßburg 
angepassten Fassung niedergelegt sind; die Charta der Grundrechte und die Verträge sind rechtlich 
gleichrangig. 

Durch die Bestimmungen der Charta werden die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten der 
Union in keiner Weise erweitert. 

Die in der Charta niedergelegten Rechte, Freiheiten und Grundsätze werden gemäß den allgemeinen 
Bestimmungen des Titels VII der Charta, der ihre Auslegung und Anwendung regelt, und unter 
gebührender Berücksichtigung der in der Charta angeführten Erläuterungen, in denen die Quellen 
dieser Bestimmungen angegeben sind, ausgelegt. 

(2) Die Union tritt der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten bei. Dieser Beitritt ändert nicht die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten 
der Union. 

(3) Die Grundrechte, wie sie in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen 
der Mitgliedstaaten ergeben, sind als allgemeine Grundsätze Teil des Unionsrechts. 



Die sich aus den Verträgen ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind für diesen
auf jeden Fall weiterhin verbindlich.

(4) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen, nach
Absatz 3 getroffene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung
dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind.

(5) Die Abstimmungsmodalitäten, die für die Zwecke dieses Artikels für das Europäische
Parlament, den Europäischen Rat und den Rat gelten, sind in Artikel 354 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt.

Artikel 8

(1) Die Union entwickelt besondere Beziehungen zu den Ländern in ihrer Nachbarschaft, um einen
Raum des Wohlstands und der guten Nachbarschaft zu schaffen, der auf den Werten der Union aufbaut
und sich durch enge, friedliche Beziehungen auf der Grundlage der Zusammenarbeit auszeichnet.

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 kann die Union spezielle Übereinkünfte mit den betreffenden
Ländern schließen. Diese Übereinkünfte können gegenseitige Rechte und Pflichten umfassen und die
Möglichkeit zu gemeinsamem Vorgehen eröffnen. Zur Durchführung der Übereinkünfte finden
regelmäßige Konsultationen statt.

C 115/20 DE Amtsblatt der Europäischen Union 9.5.2008 

TITEL II 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE DEMOKRATISCHEN GRUNDSÄTZE 

Artikel 9 

Die Union achtet in ihrem gesamten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und 
Bürger, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, Einrichtungen und sonstigen 
Stellen der Union zuteil wird. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. 
Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsangehörigkeit hinzu, ohne diese zu ersetzen. 

Artikel 10 

(1) Die Arbeitsweise der Union beruht auf der repräsentativen Demokratie. 

(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind auf Unionsebene unmittelbar im Europäischen Parlament 
vertreten. 

Die Mitgliedstaaten werden im Europäischen Rat von ihrem jeweiligen Staats- oder Regierungschef und 
im Rat von ihrer jeweiligen Regierung vertreten, die ihrerseits in demokratischer Weise gegenüber 
ihrem nationalen Parlament oder gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft ablegen 
müssen. 

(3) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Recht, am demokratischen Leben der Union 
teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen. 

(4) Politische Parteien auf europäischer Ebene tragen zur Herausbildung eines europäischen 
politischen Bewusstseins und zum Ausdruck des Willens der Bürgerinnen und Bürger der Union bei. 
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Artikel 11
 

(1) Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen Verbänden in 
geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen. 

(2) Die Organe pflegen einen offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit den 
repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft. 

(3) Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten, führt die 
Europäische Kommission umfangreiche Anhörungen der Betroffenen durch. 

(4) Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million betragen und bei 
denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln muss, 
können die Initiative ergreifen und die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer 
Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener 
Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen. 

Die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürgerinitiative gelten, werden nach Artikel 24 
Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 

Artikel 12 

Die nationalen Parlamente tragen aktiv zur guten Arbeitsweise der Union bei, indem sie 

a)	 von den Organen der Union unterrichtet werden und ihnen die Entwürfe von Gesetzgebungsakten 
der Union gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente in der Europäischen 
Union zugeleitet werden; 

b)	 dafür sorgen, dass der Grundsatz der Subsidiarität gemäß den in dem Protokoll über die 
Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit vorgesehenen 
Verfahren beachtet wird; 

c)	 sich im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts an den Mechanismen zur 
Bewertung der Durchführung der Unionspolitiken in diesem Bereich nach Artikel 70 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union beteiligen und in die politische Kontrolle von 
Europol und die Bewertung der Tätigkeit von Eurojust nach den Artikeln 88 und 85 des 
genannten Vertrags einbezogen werden; 

d)	 sich an den Verfahren zur Änderung der Verträge nach Artikel 48 dieses Vertrags beteiligen; 

e)	 über Anträge auf Beitritt zur Union nach Artikel 49 dieses Vertrags unterrichtet werden; 

f)	 sich an der interparlamentarischen Zusammenarbeit zwischen den nationalen Parlamenten und 
mit dem Europäischen Parlament gemäß dem Protokoll über die Rolle der nationalen Parlamente 
in der Europäischen Union beteiligen. 
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TITEL III 

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE ORGANE 

Artikel 13 

(1) Die Union verfügt über einen institutionellen Rahmen, der zum Zweck hat, ihren Werten 
Geltung zu verschaffen, ihre Ziele zu verfolgen, ihren Interessen, denen ihrer Bürgerinnen und Bürger 
und denen der Mitgliedstaaten zu dienen sowie die Kohärenz, Effizienz und Kontinuität ihrer Politik 
und ihrer Maßnahmen sicherzustellen. 

Die Organe der Union sind 

— das Europäische Parlament, 

— der Europäische Rat, 

— der Rat, 

— die Europäische Kommission (im Folgenden „Kommission“), 

— der Gerichtshof der Europäischen Union, 

— die Europäische Zentralbank, 

— der Rechnungshof. 

(2) Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in den Verträgen zugewiesenen Befugnisse nach 
den Verfahren, Bedingungen und Zielen, die in den Verträgen festgelegt sind. Die Organe arbeiten loyal 
zusammen. 

(3) Die Bestimmungen über die Europäische Zentralbank und den Rechnungshof sowie die 
detaillierten Bestimmungen über die übrigen Organe sind im Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union enthalten. 

(4) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie einem Ausschuss der Regionen unterstützt, die beratende Aufgaben 
wahrnehmen. 

Artikel 14 

(1) Das Europäische Parlament wird gemeinsam mit dem Rat als Gesetzgeber tätig und übt 
gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Es erfüllt Aufgaben der politischen Kontrolle und 
Beratungsfunktionen nach Maßgabe der Verträge. Es wählt den Präsidenten der Kommission. 

(2) Das Europäische Parlament setzt sich aus Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
zusammen. Ihre Anzahl darf 750 nicht überschreiten, zuzüglich des Präsidenten. Die Bürgerinnen und 
Bürger sind im Europäischen Parlament degressiv proportional, mindestens jedoch mit sechs 
Mitgliedern je Mitgliedstaat vertreten. Kein Mitgliedstaat erhält mehr als 96 Sitze. 
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Der Europäische Rat erlässt einstimmig auf Initiative des Europäischen Parlaments und mit dessen 
Zustimmung einen Beschluss über die Zusammensetzung des Europäischen Parlaments, in dem die in 
Unterabsatz 1 genannten Grundsätze gewahrt sind. 

(3) Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier und 
geheimer Wahl für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt. 

(4) Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium. 

Artikel 15 

(1) Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt 
die allgemeinen politischen Zielvorstellungen und Prioritäten hierfür fest. Er wird nicht gesetzgeberisch 
tätig. 

(2) Der Europäische Rat setzt sich zusammen aus den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedstaaten sowie dem Präsidenten des Europäischen Rates und dem Präsidenten der Kommission. 
Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik nimmt an seinen Arbeiten teil. 

(3) Der Europäische Rat tritt zweimal pro Halbjahr zusammen; er wird von seinem Präsidenten 
einberufen. Wenn es die Tagesordnung erfordert, können die Mitglieder des Europäischen Rates 
beschließen, sich jeweils von einem Minister oder — im Fall des Präsidenten der Kommission — von 
einem Mitglied der Kommission unterstützen zu lassen. Wenn es die Lage erfordert, beruft der 
Präsident eine außerordentliche Tagung des Europäischen Rates ein. 

(4) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, entscheidet der Europäische Rat im 
Konsens. 

(5) Der Europäische Rat wählt seinen Präsidenten mit qualifizierter Mehrheit für eine Amtszeit von 
zweieinhalb Jahren; der Präsident kann einmal wiedergewählt werden. Im Falle einer Verhinderung 
oder einer schweren Verfehlung kann der Europäische Rat ihn im Wege des gleichen Verfahrens von 
seinem Amt entbinden. 

(6) Der Präsident des Europäischen Rates 

a)	 führt den Vorsitz bei den Arbeiten des Europäischen Rates und gibt ihnen Impulse, 

b)	 sorgt in Zusammenarbeit mit dem Präsidenten der Kommission auf der Grundlage der Arbeiten 
des Rates „Allgemeine Angelegenheiten“ für die Vorbereitung und Kontinuität der Arbeiten des 
Europäischen Rates, 

c)	 wirkt darauf hin, dass Zusammenhalt und Konsens im Europäischen Rat gefördert werden, 

d)	 legt dem Europäischen Parlament im Anschluss an jede Tagung des Europäischen Rates einen 
Bericht vor. 

Der Präsident des Europäischen Rates nimmt auf seiner Ebene und in seiner Eigenschaft, unbeschadet 
der Befugnisse des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die Außenvertretung 
der Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wahr. 

Der Präsident des Europäischen Rates darf kein einzelstaatliches Amt ausüben. 
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Artikel 16
 

(1) Der Rat wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als Gesetzgeber tätig und übt 
gemeinsam mit ihm die Haushaltsbefugnisse aus. Zu seinen Aufgaben gehört die Festlegung der Politik 
und die Koordinierung nach Maßgabe der Verträge. 

(2) Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene, der befugt ist, für 
die Regierung des von ihm vertretenen Mitgliedstaats verbindlich zu handeln und das Stimmrecht 
auszuüben. 

(3) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, beschließt der Rat mit qualifizierter 
Mehrheit. 

(4) Ab dem 1. November 2014 gilt als qualifizierte Mehrheit eine Mehrheit von mindestens 55 % 
der Mitglieder des Rates, gebildet aus mindestens 15 Mitgliedern, sofern die von diesen vertretenen 
Mitgliedstaaten zusammen mindestens 65 % der Bevölkerung der Union ausmachen. 

Für eine Sperrminorität sind mindestens vier Mitglieder des Rates erforderlich, andernfalls gilt die 
qualifizierte Mehrheit als erreicht. 

Die übrigen Modalitäten für die Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit sind in Artikel 238 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt. 

(5) Die Übergangsbestimmungen für die Definition der qualifizierten Mehrheit, die bis zum 
31. Oktober 2014 gelten, sowie die Übergangsbestimmungen, die zwischen dem 1. November 2014 
und dem 31. März 2017 gelten, sind im Protokoll über die Übergangsbestimmungen festgelegt. 

(6) Der Rat tagt in verschiedenen Zusammensetzungen; die Liste dieser Zusammensetzungen wird 
nach Artikel 236 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen. 

Als Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ sorgt er für die Kohärenz der Arbeiten des Rates in seinen 
verschiedenen Zusammensetzungen. In Verbindung mit dem Präsidenten des Europäischen Rates und 
mit der Kommission bereitet er die Tagungen des Europäischen Rates vor und sorgt für das weitere 
Vorgehen. 

Als Rat „Auswärtige Angelegenheiten“ gestaltet er das auswärtige Handeln der Union entsprechend den 
strategischen Vorgaben des Europäischen Rates und sorgt für die Kohärenz des Handelns der Union. 

(7) Ein Ausschuss der Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten ist für die 
Vorbereitung der Arbeiten des Rates verantwortlich. 

(8) Der Rat tagt öffentlich, wenn er über Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät und abstimmt. Zu 
diesem Zweck wird jede Ratstagung in zwei Teile unterteilt, von denen der eine den Beratungen über 
die Gesetzgebungsakte der Union und der andere den nicht die Gesetzgebung betreffenden Tätigkeiten 
gewidmet ist. 

(9) Der Vorsitz im Rat in allen seinen Zusammensetzungen mit Ausnahme des Rates „Auswärtige 
Angelegenheiten“ wird von den Vertretern der Mitgliedstaaten im Rat unter Bedingungen, die gemäß 
Artikel 236 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt werden, nach einem 
System der gleichberechtigten Rotation wahrgenommen. 
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Artikel 17
 

(1) Die Kommission fördert die allgemeinen Interessen der Union und ergreift geeignete Initiativen 
zu diesem Zweck. Sie sorgt für die Anwendung der Verträge sowie der von den Organen kraft der 
Verträge erlassenen Maßnahmen. Sie überwacht die Anwendung des Unionsrechts unter der Kontrolle 
des Gerichtshofs der Europäischen Union. Sie führt den Haushaltsplan aus und verwaltet die 
Programme. Sie übt nach Maßgabe der Verträge Koordinierungs-, Exekutiv- und Verwaltungs­
funktionen aus. Außer in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und den übrigen in den 
Verträgen vorgesehenen Fällen nimmt sie die Vertretung der Union nach außen wahr. Sie leitet die 
jährliche und die mehrjährige Programmplanung der Union mit dem Ziel ein, interinstitutionelle 
Vereinbarungen zu erreichen. 

(2) Soweit in den Verträgen nichts anderes festgelegt ist, darf ein Gesetzgebungsakt der Union nur 
auf Vorschlag der Kommission erlassen werden. Andere Rechtsakte werden auf der Grundlage eines 
Kommissionsvorschlags erlassen, wenn dies in den Verträgen vorgesehen ist. 

(3) Die Amtszeit der Kommission beträgt fünf Jahre. 

Die Mitglieder der Kommission werden aufgrund ihrer allgemeinen Befähigung und ihres Einsatzes für 
Europa unter Persönlichkeiten ausgewählt, die volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten. 

Die Kommission übt ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit aus. Die Mitglieder der Kommission dürfen 
unbeschadet des Artikels 18 Absatz 2 Weisungen von einer Regierung, einem Organ, einer Einrichtung 
oder jeder anderen Stelle weder einholen noch entgegennehmen. Sie enthalten sich jeder Handlung, die 
mit ihrem Amt oder der Erfüllung ihrer Aufgaben unvereinbar ist. 

(4) Die Kommission, die zwischen dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon 
und dem 31. Oktober 2014 ernannt wird, besteht einschließlich ihres Präsidenten und des Hohen 
Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, der einer der Vizepräsidenten der Kommission 
ist, aus je einem Staatsangehörigen jedes Mitgliedstaats. 

(5) Ab dem 1. November 2014 besteht die Kommission, einschließlich ihres Präsidenten und des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, aus einer Anzahl von Mitgliedern, die 
zwei Dritteln der Zahl der Mitgliedstaaten entspricht, sofern der Europäische Rat nicht einstimmig eine 
Änderung dieser Anzahl beschließt. 

Die Mitglieder der Kommission werden unter den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten in einem 
System der strikt gleichberechtigten Rotation zwischen den Mitgliedstaaten so ausgewählt, dass das 
demografische und geografische Spektrum der Gesamtheit der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kommt. 
Dieses System wird vom Europäischen Rat nach Artikel 244 des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union einstimmig festgelegt. 

(6) Der Präsident der Kommission 

a) legt die Leitlinien fest, nach denen die Kommission ihre Aufgaben ausübt, 

b) beschließt über die interne Organisation der Kommission, um die Kohärenz, die Effizienz und das 
Kollegialitätsprinzip im Rahmen ihrer Tätigkeit sicherzustellen, 



Artikel 18

(1) Der Europäische Rat ernennt mit qualifizierter Mehrheit und mit Zustimmung des Präsidenten
der Kommission den Hohen Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. Der Europäische
Rat kann die Amtszeit des Hohen Vertreters nach dem gleichen Verfahren beenden.

(2) Der Hohe Vertreter leitet die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Union. Er trägt
durch seine Vorschläge zur Festlegung dieser Politik bei und führt sie im Auftrag des Rates durch. Er
handelt ebenso im Bereich der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

(3) Der Hohe Vertreter führt den Vorsitz im Rat „Auswärtige Angelegenheiten“.

(4) Der Hohe Vertreter ist einer der Vizepräsidenten der Kommission. Er sorgt für die Kohärenz des
auswärtigen Handelns der Union. Er ist innerhalb der Kommission mit deren Zuständigkeiten im
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c)	 ernennt, mit Ausnahme des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, die 
Vizepräsidenten aus dem Kreis der Mitglieder der Kommission. 

Ein Mitglied der Kommission legt sein Amt nieder, wenn es vom Präsidenten dazu aufgefordert wird. 
Der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik legt sein Amt nach dem Verfahren des 
Artikels 18 Absatz 1 nieder, wenn er vom Präsidenten dazu aufgefordert wird. 

(7) Der Europäische Rat schlägt dem Europäischen Parlament nach entsprechenden Konsultatio­
nen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; 
dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische 
Parlament wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhält dieser Kandidat nicht die 
Mehrheit, so schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament innerhalb eines Monats mit 
qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, für dessen Wahl das Europäische Parlament 
dasselbe Verfahren anwendet. 

Der Rat nimmt, im Einvernehmen mit dem gewählten Präsidenten, die Liste der anderen 
Persönlichkeiten an, die er als Mitglieder der Kommission vorschlägt. Diese werden auf der Grundlage 
der Vorschläge der Mitgliedstaaten entsprechend den Kriterien nach Absatz 3 Unterabsatz 2 und 
Absatz 5 Unterabsatz 2 ausgewählt. 

Der Präsident, der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und die übrigen 
Mitglieder der Kommission stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen 
Parlaments. Auf der Grundlage dieser Zustimmung wird die Kommission vom Europäischen Rat mit 
qualifizierter Mehrheit ernannt. 

(8) Die Kommission ist als Kollegium dem Europäischen Parlament verantwortlich. Das 
Europäische Parlament kann nach Artikel 234 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union einen Misstrauensantrag gegen die Kommission annehmen. Wird ein solcher Antrag 
angenommen, so müssen die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen, und der 
Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik muss sein im Rahmen der Kommission 
ausgeübtes Amt niederlegen. 
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